
 

 

Name, Vorname: _________________________  Klasse: _____ 

 
 

MSA / eBBR 
Prüfung in besonderer Form (PibF) 

 

 

Ich wähle hiermit verbindlich folgendes Prüfungsfach für die PibF: ____________________ 
                                    (Für das Fach GK muss die Fachwahl präzisiert werden → Erdkunde, Geschichte oder Politische Bildung) 

 
Meine Prüfungsgruppe setzt sich aus folgenden Schülern bzw. Schülerinnen zusammen: 
 

 Name, Vorname Klasse 

1. siehe oben siehe oben 

2.   

3.   

4.   

 

Das Gruppenthema für die PibF lautet: ____________________________________                                                              

 

___________________________________________________________ 

 
 
Ich habe den § 45 der Sek. I  - Verordnung zur Kenntnis genommen. 
 

§ 45 Täuschungen und andere Unregelmäßigkeiten 

 

(1) Der Prüfungsausschuss kann eine Prüfungsleistung, bei der eine Schülerin oder ein Schüler  

 

1. getäuscht oder zu täuschen versucht hat, 

2. andere als zugelassene Hilfsmittel in den Prüfungsraum mitgebracht hat oder 

3. sonstige erhebliche Ordnungsverstöße begangen hat, 

 

je nach Art und Schwere der Verfehlung mit der Note „ungenügend“ bewerten oder unbewertet lassen und 

die Schülerin oder den Schüler von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausschließen; bei einem 

Ausschluss von der Prüfung gilt die Prüfung als nicht bestanden. Im Falle eines begründeten Verdachts auf 

eine Unregelmäßigkeit wird die Prüfung in diesem Fach bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses 

unterbrochen; die Unterbrechung ordnet bei der schriftlichen Prüfung die Aufsicht führende Lehrkraft, bei 

der mündlichen Prüfung die Prüferin oder der Prüfer an. 

 

(2) Ist das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß verlaufen, so kann die Schulaufsichtsbehörde bis zur 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses die Wiederholung der gesamten Prüfung oder einzelner Prüfungen 

für alle oder einen Teil der Teilnehmenden anordnen. Stellt sich innerhalb eines Jahres nach Beendigung 

der Prüfung heraus, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 vorlagen, so kann 

die Schulaufsichtsbehörde die Prüfung für nicht bestanden erklären. 

 

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind vor Beginn der Prüfungen nachweislich auf die Bestimmungen der 

Absätze 1 und 2 hinzuweisen. 

 

Berlin, den ________________ 

 

___________________________         ___________________________ 
Unterschrift des Schülers / der Schülerin               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


